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 – Drucksache 16/8581 –

 Mangelnder Versicherungsschutz auf Grund des zentralen Datenspeichers
 der Versicherungswirtschaft

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Im  Rahmen  von  Presseberichten  der  „Tagesschau“  und  des  Magazins  „Report“
 München  wurde  auf  das  sog.  Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versiche-
 rungswirtschaft  (HIS)  aufmerksam  gemacht.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen
 zentralen  Datenspeicher  der  Versicherungswirtschaft,  in  welchem  Informatio-
 nen  über  das  Schadensrisiko  von  Kunden  und  Antragsstellern  eingestellt  wer-
 den.  Alle  im  Gesamtverband  der  Versicherungswirtschaft  angeschlossenen
 Unternehmen  hätten  Zugriff  auf  dieses  System.  Nach  Auskunft  des  Landes-
 datenschutzbeauftragten  von  Schleswig-Holstein  seien  zurzeit  ca.  9,5  Millio-
 nen  Datensätze  in  diesem  System  gespeichert,  von  denen  wiederum  ca.  1,1  Mil-
 lionen auf einer sog. schwarzen Liste wiederzufinden sein.

 Ziel  des  Hinweis-  und  Informationssystems  der  Versicherungswirtschaft  ist  es
 ursprünglich  gewesen  Versicherungsbetrug  zu  bekämpfen.  Einträge  von  Bür-
 gern  auf  dieser  schwarzen  Liste  können  jedoch  auch  zu  Kündigungen  bei
 Schadensfällen  und  zur  Ablehnung  neuer  Verträge  führen.  Verbraucherschüt-
 zer  registrieren  vermehrt,  dass  Bürgern  der  Versicherungsschutz  im  Bereich
 Brandschutz,  Berufsunfähigkeit  und  Kraftfahrzeug  auf  Grund  von  Einträgen
 in  dem  Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft  versagt
 bleibt.

 1.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  Sinn,  Ausführung,  Inhalt,  Rechtferti-
 gung  und  Transparenz  des  Hinweis-  und  Informationssystems  der  Ver-
 sicherungswirtschaft  sowie  für  die  Bürger  entstehenden  Gefahren  (z.  B.  Ver-
 wehren  eines  Versicherungsschutzes  aufgrund  im  Hinweis-  und  Informa-
 tionssystem gespeicherter Daten) durch das Informationssystem?

 Beim  Abschluss  einer  Privatversicherung  sind  der  Versicherungsgesellschaft
 verschiedene  Angaben  mitzuteilen,  die  ihr  die  Bearbeitung  des  Antrags  und  die
 Durchführung  des  Versicherungsvertrages  ermöglichen.  In  Einzelfällen  erfra-
 gen  die  Versicherer  weitere  Daten  von  anderen  Stellen,  z.  B.  über  frühere  Scha-
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densfälle  bei  anderen  Versicherern  oder  über  Krankheiten  bei  Ärzten  und  Kran-
 kenhäusern,  soweit  der  Betroffene  diese  von  der  ärztlichen  Schweigepflicht
 entbunden  hat  (Schweigepflichtentbindungserklärung).  Hinzu  kommen  Daten
 über den Vertragsverlauf.

 Einige  der  Daten  über  das  Versicherungsverhältnis  werden  bei  Prüfung  eines
 Antrags  oder  eines  Schadens  zur  Risikobeurteilung  bei  dem  zuständigen  Fach-
 verband  oder  bei  anderen  Versicherern  abgefragt  und  an  diese  weitergegeben.
 Dazu  bestehen  zentrale  Hinweissysteme  (Hinweis-  und  Informationssystem  der
 Versicherungswirtschaft, HIS, auch als Uniwagnis bezeichnet).

 Mit  der  Meldung  der  Daten  an  ein  zentrales  Hinweissystem  sollen  unzulässige
 Doppelversicherungen  vermieden,  Risikoerhöhungen  erkannt  und  Fälle  von
 Versicherungsbetrug  (besonders  bei  der  Kfz-Haftpflichtversicherung)  aufge-
 deckt  werden.  Dies  sind  legitime  Zwecke,  die  einen  Informationsaustausch
 zwischen  den  Versicherungsunternehmen  grundsätzlich  rechtfertigen.  Transpa-
 renz  und  Kontrollierbarkeit  des  Datenaustausches  müssen  jedoch  gewährleistet
 sein.  Darauf  zu  achten,  dass  dies  jederzeit  der  Fall  ist,  ist  eine  dauerhafte  öffent-
 liche Aufgabe.

 Die  Überwachung  der  Versicherungsunternehmen  im  Hinblick  auf  die  Einhal-
 tung  datenschutzrechtlicher  Anforderungen  ist  entsprechend  der  föderalen
 Struktur  der  Bundesrepublik  Deutschland  nach  dem  Bundesdatenschutzgesetz
 Aufgabe  der  Datenschutz-Aufsichtsbehörden  der  Länder.  Zur  Abstimmung  und
 zum  Erfahrungsaustausch  untereinander  treffen  sich  die  Obersten  Aufsichts-
 behörden  für  den  Datenschutz  der  Länder  im  Rahmen  des  sog.  Düsseldorfer
 Kreises.  Dieser  hat  zu  verschiedenen  Themengebieten  Arbeitsgruppen,  wie
 z.  B.  die  „AG  Versicherungswirtschaft“,  gebildet.  Vorsitz  in  der  „AG  Versiche-
 rungswirtschaft“  hat  derzeit  das  Unabhängige  Landeszentrum  für  Datenschutz
 Schleswig-Holstein.

 Die  Datenschutz-Aufsichtsbehörden  der  Länder  stehen  in  direktem  Dialog  mit
 den  Versicherungsunternehmen  und  dem  Gesamtverband  der  Deutschen  Ver-
 sicherungswirtschaft  (GDV),  der  das  Hinweis-  und  Informationssystem  der
 Versicherungswirtschaft  betreibt.  Der  Bund  ist  an  diesen  Gesprächen  regel-
 mäßig nicht beteiligt.

 2.  Welche  Kenntnisse  hat  die  Bundesregierung  von  sog.  schwarze  Listen  im
 Rahmen  des  Hinweis-  und  Informationssystems  der  Versicherungswirt-
 schaft, und wie beurteilt sie diese?

 Die  Bundesregierung  hat  keine  eigenen  Erkenntnisse  über  sog.  schwarze  Listen
 im  Rahmen  des  Hinweis-  und  Informationssystems  der  Versicherungswirt-
 schaft.

 3.  Wie  viele  Beschwerden  liegen  den  Datenschutzbeauftragten  und  Ombuds-
 männern  der  Versicherungen  in  Bezug  auf  das  Hinweis-  und  Informations-
 system  der  Versicherungswirtschaft  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung
 sowie ihr selbst vor?

 Die  Zahl  Beschwerden  über  das  Hinweis-  und  Informationssystem  der  Ver-
 sicherungswirtschaft  bei  den  Datenschutzbeauftragten  und  den  Ombudseinrich-
 tungen  der  Versicherungswirtschaft  ist  der  Bundesregierung  nicht  bekannt.
 Beim  Bundesministerium  der  Finanzen  sind  seit  2000  insgesamt  neun  Be-
 schwerden  zu  datenschutzrechtlichen  Fragen  eingegangen,  davon  betrafen  zwei
 das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft.
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4.  Die  Daten  wie  vieler  Personen  und  welche  Art  von  Daten  –  insbesondere
 hoch  sensible  Personendaten,  wie  Krankheiten  –  sind  über  welchen  Zeit-
 raum  im  Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft
 nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  insgesamt  gespeichert,  und  wie  be-
 urteilt die Bundesregierung dies?

 Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zu dieser Frage.

 5.  Wie  viele  Unternehmen  und  wie  viele  deren  Mitarbeiter  haben  nach
 Kenntnis  der  Bundesregierung  Zugriff  auf  das  Hinweis-  und  Informations-
 system der Versicherungswirtschaft?

 Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zu dieser Frage.

 6.  Ist  es  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  richtig,  dass  die  Daten  der  Bür-
 ger  auch  im  Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft
 gespeichert  werden,  wenn  der  Versicherungsvertrag  nicht  zustande  kommt,
 und wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung diesen Umstand?

 Die Bundesregierung hat keine eigenen Erkenntnisse zu dieser Frage.

 7.  Haben  Bürger  einen  Anspruch  auf  Auskunft,  welche  Daten  von  ihnen  im
 Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft  gespeichert
 sind,  und  wenn  ja,  woraus  ergibt  sich  ein  solcher  Anspruch,  und  gegen  wen
 ist ein solcher Anspruch zu richten?

 Jeder  Betroffene  hat  gemäß  §  34  Abs.  1  des  Bundesdatenschutzgesetzes  An-
 spruch  auf  Auskunft  über  die  zu  seiner  Person  gespeicherten  Daten,  auch
 soweit  sie  sich  auf  die  Herkunft  dieser  Daten  beziehen,  den  Empfänger  oder
 Kategorien  von  Empfängern,  an  die  Daten  weitergegeben  werden,  und  den
 Zweck  der  Speicherung.  Der  Anspruch  ist  gegen  die  für  die  Datenspeicherung
 verantwortliche Stelle zu richten.

 8.  Welche  Kenntnisse  hat  die  Bundesregierung  darüber,  dass  den  Bitten  von
 Bürgern  auf  Korrektur  oder  Löschung  der  persönlichen  Daten,  die  im  Hin-
 weis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft  gespeichert
 sind, nicht nachgekommen wurde?

 Solche Fälle sind der Bundesregierung nicht bekannt geworden.

 9.  Haben  Bürger  einen  Anspruch  auf  Korrektur  ihrer  fehlerhaften  Daten,  die
 im  Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft  gespei-
 chert  sind,  und  wenn  ja,  woraus  ergibt  sich  ein  solcher  Anspruch,  und  ge-
 gen wen ist ein solcher Anspruch zu richten?

 Wenn  personenbezogene  Daten  unrichtig  sind,  hat  jeder  Betroffene  gemäß  §  35
 Abs.  1  des  Bundesdatenschutzgesetzes  uneingeschränkt  Anspruch  darauf,  dass
 diese  Daten  berichtigt  werden.  Der  Anspruch  ist  gegen  die  für  die  Daten-
 speicherung verantwortliche Stelle zu richten.
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10.  Inwieweit,  zu  welchem  Zeitpunkt  und  mit  welchen  Inhalt  wurden  und
 werden  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  die  Bürger  von  den  Unter-
 nehmen  davon  unterrichtet,  dass  Daten  von  ihnen  im  Hinweis-  und  Infor-
 mationssystem der Versicherungswirtschaft gespeichert werden?

 Soweit  der  Bundesregierung  bekannt,  werden  Versicherte  bzw.  Antragsteller
 vor Vertragsschluss darüber aufgeklärt, dass ihre Angaben gespeichert werden.

 11.  Welche  Kenntnisse  hat  die  Bundesregierung  davon,  dass  Bürger  nur  noch
 dann  einen  Versicherungsvertrag  erhalten,  wenn  sie  zuvor  eine  Einwilli-
 gung  zur  Datenspeicherung  und  Datenabfrage  abgeben,  welche  auch  das
 Hinweis-  und  Informationssystem  der  Versicherungswirtschaft  umfasst,
 und wie beurteilt die Bundesregierung ein solches Verhalten?

 Eine derartige Praxis ist der Bundesregierung nicht bekannt.

 12.  Sieht  die  Bundesregierung  hinsichtlich  aller  vorgenannten  Fragen  gesetz-
 geberischen Handlungsbedarf, und wie begründet sie ihre Position?

 Die  Bundesregierung  sieht  keinen  gesetzgeberischen  Handlungsbedarf.  Wie  zu
 Frage  1  dargestellt,  wird  die  Praxis  der  Versicherungswirtschaft  von  den  Daten-
 schutz-Aufsichtsbehörden  der  Länder  überwacht.  Auch  wenn  sich  z.  B.  der
 Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  in  seinem
 letzten  Tätigkeitsbericht  (2005/2006,  S.  110)  kritisch  über  die  Praxis  geäußert
 hat,  so  sind  der  Bundesregierung  aus  dem  Kreis  der  Aufsichtsbehörden  der
 Länder keine Forderungen nach gesetzgeberischen Initiativen bekannt.
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